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Änderungstarifvertrag Nr. 1

vom 28.02.2005
zum Tarifvertrag

zur Anwendung von Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes
(Anwendungs-TV Berliner Hochschulen)

zwischen
der Technischen Universität Berlin

der Universität der Künste Berlin

der Technischen Fachhochschule Berlin

der Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik "Alice Salomon"

der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege Berlin

der Fachhochschule für Wirtschaft Berlin

einerseits

und

der dbb tarifunion

vertreten durch den Vorstand

andererseits

wird folgender Tarifvertrag geschlossen:

§1
Änderung des Anwendungs-TV Berliner Hochschulen

Der Tarifvertrag zur Anwendung von Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes (Anwen-
dungs- TV Berliner Hochschulen) vom 22. Januar 2004 wird wie folgt geändert:

1. § 2 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

"Soweit in den zur Anwendung kommenden Tarifverträgen für die Arbeitsbedingun-
gen der Arbeitnehmer auf Gesetze, Rechtsverordnungen oder andere - z.B. beam-
tenrechtliche - Regelungen verwiesen wird, gelten diese in der jeweiligen Fassung;
dies gilt nicht für die Verweisung auf Tarifverträge."
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